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1    Rechtsgrundlagen  
    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 
(BGBI. I S. 1802) 

    

  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 
(BGBI. I S. 1802) 

    

  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313)  

    

  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. 
S. 1095,1098) 

    

  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 

    

  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2020 (GBI. 
S. 1233, 1250) 

    

  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2020 
(BGBl. I S. 2873) 
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  Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254, 2255) 

    

  Wassergesetz Baden-
Württemberg 

 (WG) in der Fassung vom 03.12.2013 (GBL. 2013, S. 389), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28.11.2018 (GBL. S. 439, 446) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 
 

    

    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften), § 4 
Abs. 2 Nr. 3 BauNVO (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke) sind ausnahmsweise zulässig 
(§ 1 Abs. 5 BauNVO).  

Nicht störende Handwerksbetriebe nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von fernmel-
detechnischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO 
wird dahin gehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen unzulässig 
sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO (Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, An-
lagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 1). 

Ausnahmsweise können Elektro-Tankstellen als einzelne Ladesäulen 
im Sinne von Tankstellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben zu-
gelassen werden (§ 1 Abs. 9 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

WA 
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− Stellplätze und 

− Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

um weitere 50 %, jedoch höchstens bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,80  überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
wie folgt gemessen:  

− bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach am Schnitt-
punkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen)  

− bei Hauptgebäuden mit Pultdach an der Seite der Dachtraufe 
(niedrigere Seite der beiden horizontal verlaufenden Dachab-
schluss-Seiten) am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der 
Dachhaut (außen); Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach 
auf, wenn mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind 

− bei Hauptgebäuden mit Flachdach an der Oberkante der höchs-
ten Attika; von außen sichtbaren Mauern als Terrassenbrüstung 
zählen dabei mit 

Sofern zulässige, untergeordnete Widerkehre, Zwerchgiebel oder 
Dachaufbauten im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen, ist die Verbindungslinie zwischen den nächst 
gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bau-
teile maßgeblich. Dies gilt nicht für zulässige, jedoch nicht mehr als 
untergeordnet einzustufende Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dach-
aufbauten, die im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen. Hier ist die Wandhöhe am Schnittpunkt der 
Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) des Widerkehres, 
Zwerchgiebels oder Dachaufbaus zu messen. Untergeordnet sind 
diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% der Hausbreite, 
gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegenüberliegenden 
Hauswände, einnehmen. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "WH über NN" liegen, ist eine "effektive WH über NN" 
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entsprechend den Anteilen der Traufen, die in dem jeweiligen Be-
reich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Hauptge-
bäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird wie folgt ge-
messen:  

− bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach am höchsten 
Punkt des Firstes  

− bei Hauptgebäuden mit Pultdach an der höchsten Stelle der 
Dachkonstruktion (einschließlich Dachüberstand) mit folgender 
Maßgabe: der festgesetzte Wert muss um 1,5 m unterschritten 
werden; Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach auf, wenn 
mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

− bei Hauptgebäuden mit Flachdach wird die Höhe des Gebäudes 
ausschließlich durch die festgesetzte Wandhöhe begrenzt, die 
festgesetzte Firsthöhe ist daher nicht relevant 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "FH über NN" liegen, ist eine "effektive FH über NN" ent-
sprechend den Anteilen der Firste, die in dem jeweiligen Bereich lie-
gen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablonen) 

 

    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

E 
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    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

    Umgrenzung von Flächen für Garagen; sind nur innerhalb dieser 
Flächen (und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) zu-
lässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen 
außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche 

 

 In den Baugebieten sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Ne-
benanlagen, und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für 
Garagen und/oder Carports zulässig. 

− Nebengebäude (keine Garagen): max. 40 m3 Brutto-Rauminhalt 
(außen), max. 16 m2 Grundfläche und max. 3,25 m Gesamthöhe 
(höchste Stelle gegenüber dem fertigen Gelände) ; die Summe 
der Brutto-Rauminhalte dieser Nebengebäude je Grundstück 
darf 75 m3 pro Grundstück nicht überschreiten; 

− nicht überdachte Wasserbecken: max. 100 m3 Beckeninhalt; 
max. Größe 5 % der Grundstücksfläche (im Sinne des § 19 Abs. 3 
BauNVO); zulässig nur in einem Bereich mit mindestens 2,50 m 
Abstand zur Grundstücksgrenze; 

− freistehende thermische Solar- und Photovoltaikanlagen:  max. 
Summe der nutzbaren Fläche (senkrechte Projektion auf die je-
weilige Kollektorfläche) 3 % der jeweiligen Grundstücksfläche 
(im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO); zulässig nur in einem Be-
reich mit mindestens 2,50 m Abstand zur Grundstücksgrenze; 
die Anlagen sind auch in Verbindung mit einem Nebengebäude 
zulässig; 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

  E... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt:  

GA 
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   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

  Beseitigung von Nieder-
schlagswasser in den 
Baugebieten  

 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser (Dach- und Oberflächen-
wasser) im Trennsystem abzuleiten. Das Niederschlagswasser (Re-
genwasser) ist in Retentionszisternen zu sammeln und gedrosselt 
an die öffentliche Regenwasserkanalisation einzuleiten. 

Die Drosselwasserableitung aus der Zisterne ist auf 0,15 l/s (vor-
läufige Bemessung) je 100 m² befestigte Fläche einzustellen. 

Der Retentionsraum der Zisterne hat 3,14 m³ (vorläufige Bemes-
sung) je 100 m² befestigte Flächen zu betragen. 

Mit Inbetriebnahme der privaten Abwasseranlagen ist ein Nachweis 
über das eingebaute Retentionsvolumen sowie über die eingestellte 
Drosselableitung an den Beauftragten der Gemeinde Gutenzell-Hür-
bel zu übergeben.  

Schädliche Verunreinigungen des abzuleitenden Niederschlagswas-
ser oder eine Vermischung mit Schmutzwasser sind unzulässig. 

Das Ableiten von Schicht- und Grundwasser durch Drainagen über 
die Regenwasserkanalisation ist ohne gesonderte wasserrechtliche 
Genehmigung grundsätzlich unzulässig. 

5,50 
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Sickerschächte sind unzulässig. 

Niederschlagswasser auf öffentlichen Flächen sowie der Drossel-
überlauf aus privaten Retentionszisternen wird über die öffentliche 
Regenwasserkanalisation einem Retentionsbecken zugeleitet und 
von dort gedrosselt in den Vorfluter eingeleitet. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

    Retentionsbereich  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB; Nr. 10.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Öffentliche Grünfläche zur Beseitigung des Niederschlagswas-
sers (Retentionsbereich), ohne bauliche Anlagen, Anlagen zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung und -rückhaltung sowie Kabelvertei-
lerschränke sind zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung, ohne bauliche 
Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

R 
71

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 
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  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 4,50 m 
über der Geländeoberkante zulässig. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

Die öffentlichen Grünflächen als Ortsrandeingrünung sind mit Ge-
hölzen zu bepflanzen und durch zweischürige Mahd pro Jahr bei 
Verzicht auf Düngung extensiv zu pflegen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

− Stellplätze und 

− Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig. 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
variabler Standort innerhalb der jeweiligen öffentlichen Grünfläche; 
es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen 
in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der jewei-
ligen öffentlichen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der 
Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwen-
den. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind ausschließ-
lich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der 
unten genannten Pflanzliste zu verwenden. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     
   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 
   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
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   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 

    

  Pflanzungen in dem 
Baugebiet (private 
Grundstücke) 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der oben genannten 
Pflanzliste zu verwenden. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der o.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Pro 600 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum aus der o.g. Pflanzliste zu pflanzen.  

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken ausschließlich 
mit Gehölzen aus der o.g. Pflanzliste zulässig.  

− Im Übergang zur freien Landschaft sind Hecken aus heimischen 
Gehölzen aus der oben genannten Pflanzliste zu entwickeln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlicher Art 
und/oder unterschiedlichem Maß der Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung)  

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Waldenäcker II" der Gemeinde Gutenzell-Hürbel  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Waldenäcker II" der Gemeinde Gu-
tenzell-Hürbel. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden. Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. 
Gaupen, Eingangsüberdachungen etc.) sind andere Dachformen zu-
lässig. Untergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr 
als 50% der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der 
sich gegenüberliegenden Hauswände, einnehmen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:   

Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen (hö-
henmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,50 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu 
Oberkante Teil-First) beschränkt. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  FD  Dachform Flachdach; als Flachdächer gelten Dächer bis zu einer 
Dachneigung von max. 3°. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  WD  Dachform Walmdach (auch als Zeltdach oder so genanntes Krüp-
pelwalmdach zulässig)  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  PD  Dachform Pultdach mit folgender Definition: Mindestens 75 % al-
ler Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes müssen zueinander 
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parallel sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten 
Projektion auf die Fläche gemessen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m 
Breite (Außenkante Außenwand) sowie für geneigte Dächer von Ga-
ragen.  

Aufgrund der für die entsprechenden Dachformen unterschiedlich 
festgesetzten Dachneigungen gilt folgende Unterscheidung: 

Hauptgebäude mit Pultdach sind solche bei denen mindestens 
75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  Solar- und Photovoltaik-
anlagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Photovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie be-
festigt werden, auszuführen. Dies gilt nicht für Pultdächer. Die Auf-
ständerung thermischer Solar- bzw. Photovoltaikanlagen auf Flach- 
und Pultdächern ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− die maximale Höhe der Oberkante der Module gegenüber dem 
jeweils senkrecht darunterliegenden Punkt auf der Dachhaut be-
trägt 1,00 m (Aufständerung) und 

− der waagerechte Abstand der Oberkante der Module zur nächst-
gelegenen Dachkante (Attika, Traufe, Ortgang) muss mindes-
tens 1,00 m betragen. 

 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (ge-
genüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) 
sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 7,00 m  
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− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dach-
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (frei stehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden Voraussetzun-
gen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 25° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 4,00 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüber-
stand) und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß der je-
weiligen Giebelseite: 1,25 m (freistehende Bauteile wie Stützen 
etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben unbe-
rücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Raum-
inhalt  

ab einer Dachneigung von 20° sind alle Materialien mit Ausnahme 
von blanken Metall-Oberflächen (Blechdächer ohne Beschichtung) 
bzw. von glänzenden bzw. spiegelnden Oberflächen (z.B. engo-
bierte Dachpfannen) zulässig.  
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Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 20° sind sowohl Dach-
platten als auch eine vollständige Begrünung zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Geländeveränderungen in 
den Baugebieten 

 Im Bereich des Bebauungsplangebietes sind Geländeveränderun-
gen zulässig, sofern sie zur Minderung der vorhandenen Hangnei-
gung dienen. Die Anschlüsse an Nachbargrundstücke sind dabei zu 
berücksichtigen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

    

  Anzahl der Stellplätze in 
den Baugebieten 

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in den 
Baugebieten beträgt (bei der Berechnung ist aufzurunden): 

 
   Wohnungsgröße (WoFlV) Stellplätze hierfür 

   kleiner 30 m2 1,0 

   30 m2 bis (kleiner) 50 m2 1,5 

   ab 50 m2 2,0 
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   Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vor-
schriften unbenommen. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

 

  Einfriedungen und Stütz-
konstruktionen in den 
Baugebieten 

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus Drahtgeflecht oder 
aus Drahtgitter bis zu einer max. Höhe von 0,90 m über dem end-
gültigen Gelände sowie Hecken zulässig.  

Mauern über eine Höhe von 0,25 m über dem endgültigen Gelände 
als Einfriedungen sind unzulässig.  

Sämtliche Einfriedungen sind gegenüber der öffentlichen Verkehrs-
fläche um 0,50 m zurück zu versetzen. 

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen der Baugebiete sind 
nur zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. ge-
genüber der Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topografie 
erforderlich sind. Sie sind  

− in abstufender Terrassierung  

− in mehrere strukturelle Bereiche optisch zu gliedern (z.B. Be-
schaffenheit, Materialauswahl und Farbgestaltung) und 

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und Kleinlebewe-
sen durchlässig ist (z.B. Trockenmauern aus Natursteinen, 
Gabionen etc.) und 

− dauerhaft zu begrünen und  

− gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche um mind. 1,00 m zu-
rück zu setzen, sofern sie eine Höhe von 1,50 m überschreiten 
(bei Stützkonstruktionen mit Abstufungen ist die Höhe der ein-
zelnen Stufen maßgeblich, sofern ein Gesamt-Steigungsverhält-
nis von 1:1 nicht überschritten wird) 

− Schiebetore und Schranken sind im Zufahrtsbereich zur öffentli-
chen Verkehrsfläche nur mit einem Abstand von 5 m zur öffent-
lichen Verkehrsfläche zulässig, es sei denn, es handelt sich um 
fernbedienbare oder mit automatischem Öffnungsmechanismus 
versehene Schiebetore oder Schranken 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

    Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts- oder Nebenge-

bäude) zur Zeit der Planaufstellung (siehe Planzeichnung) 
    

    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

  Begrünung privater 
Grundstücke 

 Gem. § 9 Abs. 1 LBO müssen die nichtüberbauten Flächen der be-
bauten Grundstücke Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für 
eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Ist eine Begrü-
nung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht oder nur sehr einge-
schränkt möglich, so sind die baulichen Anlagen zu begrünen, so-
weit ihre Beschaffenheit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen 
und die Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. Nach § 21a 
NatSchG BW sind Schotterungen zur Gestaltung von Privatgärten 
keine andere zulässige Verwendung. 

    

 
574 

575 
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  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit aus Grün-
den der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfsweise 
über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die öffentlichen Grünflä-
chen durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. Mahd nicht vor dem 
15.06; 2. Mahd Ende September) gepflegt werden. Das Mähgut 
sollte von der Fläche entfernt werden. Die Ausbringung von Dünge- 
oder Pflanzenschutzmitteln sollte vermieden werden. 

Vorhandene Gehölze sollten möglichst erhalten und während der 
Bauzeit durch entsprechende Baumschutzmaßnahmen vor Verlet-
zungen im Kronen- und Wurzelbereich gesichert werden. 

    

  Vogelschutz  Um artenschutzrechtliche Konflikte hinsichtlich eines erhöhten Kon-
fliktpotenzials mit Glasfassaden zu minimieren und ein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

− Verzicht auf transparente Eckfenster, transparente Balkonvergla-
sungen und Wintergärten auf Balkonen und dem Terrassenge-
schoss sowie auf spiegelnde Fensterfronten.  

− Bei ungeteilten Glasflächen ab 1,50 m² Größe sollten Maßnah-
men umgesetzt werden, die den Vogelschlag minimieren. Hierzu 
sind die Empfehlungen aus den Publikationen der Vogel-warte 
Sempach "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" (Aus-
gabe 2012), und "Vogelkollisionen an Glas vermeiden" (Aus-
gabe 2016) zu beachten. Halbtransparentes Glas mit Linien und 
Punktrastern sowie eine Reduktion des Außenreflexionsgrades 
auf maximal 15 %, Beschattungssysteme sowie begrünte Fas-
saden sind als effektivste Maßnahmen zu favorisieren. 

− In Bereichen, in welchen die Anwendung o.g. Methoden nicht 
möglich ist, sollten transparente Vogelsilhouetten verwendet 
werden. 
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  Standorte für die Straßen-
beleuchtung 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. im Rahmen der Erschließung 
Standorte für die Straßenbeleuchtung mit entsprechender Ver-
kabelung in den privaten Grundstücken auf einer Breite von bis zu 
0,50 m entlang der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich sind. 
Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel behält sich die Auswahl der hierfür 
geeigneten Standorte sowie evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  

    

  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenmanagementkonzept zu 
erstellen und die Bauausführung bodenkundlich begleiten zu las-
sen. Das Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte umfas-
sen: Feststellung der physikalischen Eigenschaften des auszuheben-
den Bodens; Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Ho-
rizont); Mengenangaben bezügl. künftiger Verwendung des Bodens; 
direkte Verwendung (im Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); 
Trennung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei Aus-
bau und Lagerung; Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach der 
DIN 19731); Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von 
Bodenverdichtungen; Ausweisung von Lagerflächen sowie Auswei-
sung von Tabuflächen (keine bauseitige Beanspruchung). Informa-
tionen zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen enthält der Flyer "Bo-
denschutz beim Bauen", der als pdf auf der Homepage des Land-
ratsamtes Ravensburg verfügbar ist. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenma-
terial") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
Bodenarbeiten") und DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauarbeiten" sind bei der Bauausführung einzu-
halten. 

Durch planerische Maßnahmen ist der Bodenaushub zu reduzieren. 

Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen 
sorgsamen und schonenden Umgang zu achten, um Verdichtungen 
oder Vermischungen mit anderen Bodenhorizonten zu vermeiden. 
Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden ab-
zuschieben und bis zur Wiederverwertung in profilierten Mieten 
ohne Verdichtungen zu lagern. Die i.d.R. darunter folgenden Boden-
horizonte kulturfähiger Unterboden und unverwittertes Untergrund-
material sind jeweils ebenfalls beim Ausbau sauber voneinander zu 
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trennen und getrennt zu lagern. Die Bodenmieten sind mit tiefwur-
zelnden Gründüngungspflanzenarten zu begrünen. Bei einer Wie-
derverwertung des Bodenmaterials vor Ort sind die Böden möglichst 
entsprechend ihrer ursprünglichen Schichtung, bei der Wiederher-
stellung von Grünflächen verdichtungsfrei wieder einzubauen. 

Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial ist zu separieren und entspre-
chend den gesetzlichen Regelungen zu verwerten oder zu entsorgen. 

Überschüssiger Boden sollte einer sinnvollen möglichst hochwerti-
gen Verwertung zugeführt werden z.B. Auftrag auf landwirtschaftli-
chen Flächen, Gartenbau. Einer Vor-Ort-Verwertung des Erdaushubs 
ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen (dies ist frühzeitig in Pla-
nung zu berücksichtigen). 

Böden auf nicht überbauten Flächen sind möglichst vor Beeinträch-
tigungen (Verdichtung, Vernässung, Vermischung, Verunreinigung) 
zu schützen, ggf. eingetretene Beeinträchtigungen zu beseitigen. 
Ggf. eingetretene Verdichtungen des Bodens sind nach Ende der 
Bauarbeiten zu beheben, z.B. durch Tiefenlockerung und Ersteinsaat 
mit tiefwurzelnden Pflanzen. 

Künftige Grün- und Retentionsflächen sind während des Baubetriebs 
vor Bodenbeeinträchtigungen wie Verdichtungen durch Überfahren 
oder Missbrauch als Lagerfläche durch Ausweisung und Abtrennung 
als Tabuflächen zu schützen. 

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass 
Stoffeinträge bzw. -vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlossen 
werden. 

    

  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollen Unterflurhydranten im Württembergischen 
Schachtsystem vorgesehen werden. Die Abstände der Hydranten zu-
einander sollten 100-200 m nicht überschreiten. 
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  Luft-Wasser-Wärmepum-
pen 

 Luft-Wasser-Wärmepumpen sind so zu errichten und zu betreiben, 
dass an den nächstgelegenen Baugrenzen oder Wohngebäuden Be-
urteilungspegel nach der TA Lärm von tags 49 dB(A) und nachts 
34 dB(A) nicht überschritten werden. Dies kann vor allem durch eine 
schalltechnisch günstige Aufstellung oder Schalldämmung der Lüf-
tungsaggregate erreicht werden. 

    

  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist das Auftreten 
von archäologischen Funden (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen) und Befunden (Gräber, Mauerwerk, Brand-
schichten) im Zuge von Erdbauarbeiten unverzüglich der archäolo-
gischen Denkmalpflege mitzuteilen. Die Möglichkeit zur Fundber-
gung und Dokumentation ist einzuräumen. Werden bei Aushubar-
beiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrück-
stände, Verfärbungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das 
zuständige Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren sollte eine mögliche 
Wasserbohrtiefenbeschränkung abgestimmt werden. Für Erdwärme-
sonden besteht aus Grundwasserschutzgründen eine Bohrtiefenbe-
schränkung. Bei Bedarf können die möglichen Bohrtiefen dann nach 
parzellenscharfer Einteilung beim Wasserwirtschaftsamt angefragt 
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werden. Laut LGRB Informationssystem Oberflächennahe Geother-
mie (ISONG) sind Gasaustritte während der Bohr- und Aus-rüs-
tungsarbeiten sowie nach Sonden Einbau möglich. 

Werden Regenwasserzisternen für den Betriebswasserbedarf instal-
liert, sind diese dem Gesundheitsamt schriftlich zu melden. 

Den Planunterlagen liegt als Höhenbezugssystem das Höhenbe-
zugssystem DHHN2016, Höhenstatus 170 zugrunde. 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Oberen 
Süßwassermolasse, welche teilweise von Mindel-Deckenschottern 
überlagert wird. Die Gesteine der Oberen Süßwassermolasse neigen 
bei der Anlage von tiefen und breiten Baugruben zu Rutschungen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

    

  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Guten-
zell-Hürbel noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Ge-
währ. 

    

  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten 
Farbe und damit auch über festgesetzte Nutzungsketten hinweg. 
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5  Satzung über den Bebauungsplan  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221), § 74 der Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Gutenzell-Hürbel den Bebauungsplan 
"Waldenäcker II" in öffentlicher Sitzung am 02.08.2021 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Waldenäcker II" ergibt sich aus deren zeichnerischem 
Teil vom 21.06.2021.  

 
 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Waldenäcker II" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 21.06.2021. Dem 
Bebauungsplan wird die Begründung vom 21.06.2021 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein. 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden. 
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 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Waldenäcker II" der Gemeinde Gutenzell-Hürbel tritt mit der ortsüblichen Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gutenzell-Hürbel, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Bürgermeisterin Wieland) (Dienstsiegel) 

 
 

10.09.2021
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6  Satzung über die örtlichen Bauvorschriften  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221), § 74 der Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Gutenzell-Hürbel die örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Waldenäcker II " in öffentlicher Sitzung am 02.08.2021 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Waldenäcker II" ergibt sich 
aus deren zeichnerischem Teil vom 21.06.2021.  

 
 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Waldenäcker II" besteht aus der Planzeichnung und dem 
Textteil vom 21.06.2021. Den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan wird die Begründung vom 
21.06.2021 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein. 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden. 
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 § 4 In-Kraft-Treten 

Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Waldenäcker II" der Gemeinde Gutenzell-Hürbel tritt mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gutenzell-Hürbel, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Bürgermeisterin Wieland) (Dienstsiegel) 

 
 

10.09.2021
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7  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

  Allgemeine Angaben 

7.1.1  Zusammenfassung 

  Durch den Bebauungsplan "Waldenäcker II" wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. 

  Der Planbereich befindet sich am süd-westlichen Ortsrand des Ortsteils Hürbel der Gemeinde Gu-
tenzell-Hürbel. Im Norden und Osten grenzt das Gebiet an bestehende Wohnbebauung an, die 
derzeit den Ortsrand der Gemeinde darstellt. Im Westen und Süden schließt das Gebiet an land-
wirtschaftlich genutzte Flächen an. Der Planbereich selbst wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Waldenäcker II" hat die Befriedung des Bedarfs an Wohn-
bauflächen in der Gemeinde zum Ziel. Des Weiteren soll auch mittel- und langfristig eine ausge-
wogene Bevölkerungsstruktur gewährleistet werden. Der gewählte Standort erfüllt die Kriterien der 
Eignung für Wohnbebauung. Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 
Ochsenhausen ist die Fläche als Wohnbaufläche in Planung dargestellt. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Waldenäcker II" im beschleunigten Verfahren 
erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Waldenäcker II" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
7.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich am süd-westlichen Ortsrand des Ortsteiles Hürbel der 
Gemeinde Gutenzell-Hürbel.  

  Derzeit wird die zu überplanende Fläche landwirtschaftlich genutzt. 

  Im Norden und Osten grenzt das Gebiet an bestehende Wohnbebauung entlang der "Brühlstraße" 
bzw. "Rosenstraße" an, im Süden und Westen befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Eine Teilfläche der "Brühlstraße" wurde in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenom-
men.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 213 (Teilflä-
che) und 218.  
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  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

7.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die großlandschaftlichen Bezüge werden durch den Naturraum "Alpenvorland" geprägt. Hierin be-
findet sich die Gemeinde Gutenzell-Hürbel in einem waldreichen Landschaftsteil, dem sog. "Holz-
stöcke". Dieser ist Teil der eiszeitlich geprägten Terrassenlandschaften zwischen Riss und Iller. 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Die im Norden des 
Geltungsbereiches befindliche Teilfläche der "Brühlstraße" ist eine bestehende Verkehrsfläche, die 
zur Erschließung des Gebietes dient. Darüber hinaus sind keine herausragenden naturräumlichen 
Einzelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist keine markanten Merkmale auf. Die 
überwiegenden Teile des Geländes sind nach Süden hin steigend. Die Geländeneigung bewegt sich 
in einem Bereich um 8,1 %. Dies trifft hauptsächlich auf die südlich liegenden Bereiche zu. Im 
nördlichen Teil der Fläche ist das Gelände deutlich abgeflachter.  

 
7.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplans "Waldenäcker II" hat die Deckung des Bedarfs an Wohnraum 
zum Ziel. Durch die Schaffung geeigneter Wohnbauflächen speziell für junge Familien soll außer-
dem die Sicherung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur in der Gemeinde gewährleistet wer-
den. Der Gemeinde liegen bereits 104 konkrete Kaufanfragen zu Wohnbaugrundstücken im Ortsteil 
Hürbel vor. Hiervon sind fast ein Drittel Einheimische der Gemeinde Gutenzell-Hürbel. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Gemeinde Gutenzell-Hürbel für Familien als attraktiv gilt. Zudem wird 
sich die durchschnittliche Haushaltsgröße auch in Gutenzell-Hürbel weiter verringern; die durch-
schnittliche Anzahl der Personen je Haushalt wird in Baden-Württemberg von 2,09 im Jahr 2019 
auf voraussichtlich 2,00 im Jahr 2040 zurückgehen (gem. Daten 2020 des Statistischen Bundes-
amtes (Destatis). Ebenso sind steigende Raumansprüche der Wohnbevölkerung zu verzeichnen. 

Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage 
gerecht zu werden. In der Gemeinde gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder 
sonstige Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrund-
stücken decken könnten (siehe Anhang). 

Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

 

7.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 
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 − − 2.6.4 Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und zur Vermeidung einer 
flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung soll die Siedlungsentwicklung in 
den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen der Entwicklungsachsen kon-
zentriert werden. Zwischen den Entwicklungsachsen sollen ausreichende Frei-
räume erhalten werden.  

 − − 2.6.4.2 Im ländlichen Raum sollen zur Förderung des Leistungsaustauschs zwischen 
den höheren zentralen Orten und ihrer Stärkung als Versorgungs- und Arbeits-
platzzentren die Verkehrs- und Infrastrukturen in den Entwicklungsachsen an-
gemessen weiterentwickelt werden.  

 − − 3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnut-
zungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, 
dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisier-
ter Verkehr möglichst vermieden wird. […]  

 − − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 − − 5.1.1 Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung und für 
land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu si-
chern.  

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raum-katego-
rien" 

Darstellung als ländlicher Raum im engeren Sinne. 

 
  Zu 3.1.9: Zur Gewährleistung einer angemessenen Versorgung mit Wohnraum im Bereich des Ort-

steiles Hürbel ist eine Erweiterung des dortigen Wohnraumangebotes erforderlich. Eine Weiterent-
wicklung der gewachsenen Siedlungsstrukturen durch Bestandspflege, Modernisierung, Revitalisie-
rung, Flächenrecycling und Nachverdichtung zur Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes ist 
hierbei nicht im erforderlichen Umfang möglich. Die Gemeinde hat in diesem Zusammenhang die 
bereits im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten und noch nicht umgesetzten Flächen be-
trachtet. Hierbei handelt es sich um einzelne Baulücken. Die nun überplanten Flächen sind größ-
tenteils in Besitz der Gemeinde, wodurch gesichert werden kann, dass das Entwicklungspotenzial 
dieser Flächenentwicklung schnell greifen kann. Die übrigen, im Flächennutzungsplan dargestell-
ten Flächen sind derzeit jedoch insbesondere auf Grund der Besitzverhältnisse nicht entwickelbar. 
Zudem stellt der gewählte Standort derzeit die einzige zusammenhängende Fläche dar, um den für 
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eine angemessene Entwicklung des Ortsteiles Hürbel erforderlichen Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen.  

  Zur Gewährleistung einer angemessenen Versorgung mit Wohnraum im Bereich des Ortsteiles Hür-
bel ist eine Erweiterung des derzeitigen Wohnraumangebotes erforderlich.  

Diese vorliegenden zunehmenden Anfragen spiegeln sich auch in den Statistiken des Statistischen 
Landesamtes wider, die den gegenwärtigen Trend steigender Zuzüge in den ländlichen Raum do-
kumentieren. Eine Kernaussage ist demnach, dass "der ländliche Raum im engeren Sinne […] 
sogar erstmals wieder seit 1999 überdurchschnittliche Wanderungsgewinne [erzielte]". So kann 
der ländlich geprägte Landkreis Biberach entsprechend zwischen den Jahren von 1995 bis 2017 
einen Bevölkerungsanstieg von 13,25 % vorweisen. Dies spiegelt sich auch in den für die Ge-
meinde Gutenzell-Hürbel vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg prognostizierten Be-
völkerungsvorausrechnungen wider. Für den Zeitraum der nächsten 10 Jahre wird dementspre-
chend mit einem Bevölkerungszuwachs von 2,7 % gerechnet. Der hierzu benötigte zusätzliche 
Wohnraum lässt sich durch Maßnahmen der Nachverdichtung nicht stillen. Weiterhin ist mit einer 
Verringerung der Bewohner pro Wohnung (Belegungsdichte) und gleichzeitig mit steigenden 
Raumansprüchen zu rechnen. Der Rückgang der Belegungsdichte entsteht u.a. durch die Zu-
nahme an Single- Haushalten, kinderarmen Familien und älteren Menschen in Einfamilienhäu-
sern, in denen ursprünglich ganze Familien lebten.  

Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel erkennt bei ihrer siedlungspolitischen Ausrichtung grundsätzlich 
an, dass der Forderung "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" in den Bauleitplänen Rech-
nung getragen werden muss. Dies steht auch im Einklang mit dem Ziel 3.1.9 des Landesentwick-
lungsplanes 2002. Die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere 
Maßnahmen der Innentwicklung sind daher zu untersuchen. Möglichkeiten der Innenentwicklung 
werden von der Gemeindeverwaltung daher laufend geprüft. Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel 
nimmt darüber hinaus seit mehreren Jahren am Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
teil. Hiermit wird versucht, die Innenbereichserschließung mit Umnutzung von alten und teilweise 
leerstehenden landwirtschaftlichen Gebäuden zu fördern. Gebäudeleerstände sind daher in der 
Gemeinde Gutenzell-Hürbel nur im geringen Umfang vorhanden. 

Auch geeignete Nachverdichtungsmöglichkeiten sind im Ortsteil Hürbel nicht vorhanden. Wie der 
Anlage 1 zu entnehmen ist, stehen große Teile der innerörtlichen Freiflächen kurz- bis mittelfris-
tig nicht zur Entwicklung von Wohnraum zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere Flurstücke 
im Nordosten des Ortsteils, welche sich in Privatbesitz befinden und nicht zum Verkauf stehen. 
Auch kleinere Freiflächen im zentralen Bereich Hürbels nördlich der "Schönebürger Straße" sind 
unverkäuflich und werden zudem teilweise als Obstgarten (Fl.-Nr. 41 und 43) genutzt, was den 
dörflichen Charakter des Ortsteiles unterstreicht.  
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Insofern stellt der gewählte Standort derzeit die einzige Möglichkeit dar, den für eine angemessene 
Entwicklung des Ortsteiles Hürbel erforderlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Auf die Erhaltung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts wurde bei der Planung 
geachtet. 

 
 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Region Donau-Iller, ver-
bindlich erklärt am 24.09.1987 mit Bescheid Az.: VII 6942/30 bzw. Bescheid Nr. 5522-42-7955, 
veröffentlicht durch: Bayerischer Staatsanzeiger Nr. 43 vom 23.10.1987 (Beilage 9/1987) bzw. 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg Nr. 84 vom 24.10.1987); 1. Teilfortschreibung in Kraft ge-
treten am 28.08.2001 nach Veröffentlichung im Bayerischen Staatsanzeiger Nr. 8 vom 
23.02.2001 und Staatsanzeiger für Baden-Württemberg Nr. 33 vom 27.08.2001 maßgeblich: 

 

 −  A II 2.1.1 Der ländliche Raum […] soll in seiner Funktionsfähigkeit gesichert und ins-
besondere in den dünn besiedelten Randbereichen der Region durch Verbes-
serung der wirtschaftlichen, sozialen, und kulturellen Verhältnisse gesichert 
und gestärkt werden. 

 − − A II 2.1.1.3 […] Die spezifischen Vorteile des ländlichen Raumes [sollen] z.B. im Bereich 
der Siedlungs-Tätigkeit stärker genutzt werden. 

 − − A II 2.2.1 In den […] strukturschwachen Räumen sollen vor allem Abwanderungen ver-
hindert und eine Bevölkerungsdichte erhalten werden, die eine ausreichende 
Auslastung der notwendigen öffentlichen und privaten Infrastruktur-Einrich-
tungen sicherstellt. […] 

 − − B I 1.2 Flächen-Nutzungen mit wesentlichen Eingriffen in den Naturhaushalt und das 
charakteristische Landschaftsbild […] sollen möglichst vermieden werden. 

 − − B II 1.1 Die gewachsene dezentrale Siedlungs-Struktur […] soll erhalten und unter 
Rücksichtnahme auf die natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Be-
dürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft weiterentwickelt werden. Dabei 
sollen die innerhalb der Region unterschiedlichen landschafts-spezifischen 
Siedlungsformen erhalten werden. 

 − − B II 1.1.1 Die Siedlungstätigkeit soll sich […] in der Regel im Rahmen einer organi-
schen Entwicklung der Gemeinden vollziehen. 

 − − B II 1.4 Eine Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. Besonders exponierte 
und weithin einsehbare Landschaftsteile […] sollen grundsätzlich von einer 
Bebauung freigehalten werden. […] 
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  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Region Donau-Iller. 

  Das Gemeindegebiet der Gemeinde Gutenzell-Hürbel ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der 
Verwaltungsgemeinschaft Ochsenhausen – festgestellt am 21.07.2020 – enthalten. Die über-
planten Flächen werden hierin als Wohnbaufläche in Planung dargestellt. Der Bebauungsplan kon-
kretisiert diese Vorgaben durch Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA). Damit ist das 
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB erfüllt. Eine Berichtigung des Flächennutzungspla-
nes ist daher nicht erforderlich. 

  Die Vorgaben des in den Flächennutzungsplan integrierten Landschaftsplanes werden durch den 
Bebauungsplan in vollem Umfang umgesetzt. 

  Als Wohnbaufläche erscheint der überplante Bereich geeignet auf Grund seiner bereits vorgegebe-
nen Siedlungsstruktur und der zum Teil vorhandenen Erschließungsanlage Der Bereich ist weder 
exponiert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft ein. Nutzungskonflikte sind nicht gegeben 
oder lassen sich vollständig ausräumen. Das sehr beschränkte Ausmaß der Bebauung ist mit einer 
organischen Siedlungsentwicklung im Gesamtgemeindegebiet vereinbar.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG).  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
7.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Gutenzell-Hürbel laufen derzeit mehrere Verfahren 
zur Neuaufstellung von Bebauungsplänen. Im Ortsteil Hürbel wird in unmittelbarer Nähe zum Gel-
tungsbereich der Bebauungsplan "Bei der Schule" aufgestellt. Dieser hat ebenfalls die Ausweisung 
eines allgemeinen Wohngebietes zur Deckung des Bedarfs an Wohnbauflächen zum Ziel. Sein Gel-
tungsbereich liegt am nord-westlichen Ortsrand von Hürbel und umfasst eine Fläche von ca. 
2,02 ha. Da beide Bebauungspläne in einem engen räumlichen Zusammenhang stehen und ihre 
Aufstellung zeitgleich erfolgt, gelten die für die Durchführung eines Verfahrens gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a BauGB genannten Voraussetzungen für beide Geltungsbereiche gemeinsam. Dies be-
trifft insbesondere die höchstzulässige Grundfläche von 10.000 m². 

Weitere mögliche Standorte zur Nachverdichtung wurden in der Gemeinde Gutenzell-Hürbel ge-
prüft. Hierbei konnten jedoch keine weiteren Entwicklungspotenziale identifiziert werden (siehe 
Anhang).  

  Der Standort bietet gute Voraussetzungen für die Entwicklung als Wohngebietsfläche. Er befindet 
sich in einer landschaftlich besonders reizvollen Lage am südlichen Ortsrand der Gemeinde und 
bietet hier Wohnbauflächen mit hoher Lebensqualität. Das Gebiet schließt unmittelbar an bereits 
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bestehende Wohnbebauung an. Über die "Brühlstraße" im Norden ist ein Anschluss an das örtliche 
Verkehrsnetz gegeben. Im Süden des Plangebiets ist eine Verbindung mit der "Rosenstraße" vor-
gesehen, die an dieser Stelle ausgebaut wird. Die innere Erschließung des Gebietes erfolgt durch 
eine Erschließungsstraße in Nord-Süd-Richtung. Diese ist so konzipiert, dass eine Ausweitung der 
Wohnbauflächen nach Westen im Rahmen zukünftiger Bauleitverfahren möglich sein wird. Die 
Flächen innerhalb des Plangebietes befinden sich in Besitz der Gemeinde und sind hierdurch schnell 
und zielgerichtet für die Umsetzung der Planung verfügbar.  

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, den Bedarf an Wohnbauflächen in der Gemeinde zu 
decken. Diese sollen sich in die bereits bestehende Ortsstruktur einfügen. Entsprechend der Nach-
frage und der umliegenden Bebauung sollen Grundstücke für Einzelhäuser geplant werden.  

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Be-
völkerung zu schaffen ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation 
wesentlich zu beeinträchtigen. 

  Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im Sinne des § 1a Abs. 2 
BauGB wurde von der Verwaltung geprüft. Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Verwal-
tungsgemeinschaft Ochsenhausen ist die Fläche bereits als Bauerwartungsland dargestellt.  

Im Ergebnis stellen die Potenziale der Innenentwicklung keine Alternative zur Planung dar. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche, zeitgemäße Bauformen 
verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-In-
strument geschaffen werden.  

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan").  

Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten Bereich ab-
schließend.  

Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Vereinfachungen im 
Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften) zur 
Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren gem. § 51 LBO).  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Waldenäcker II" erfolgt im so genannten beschleunigten 
Verfahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden Gründen 
möglich:  

− die zulässige Grundfläche liegt bei 2566 m² überbaubarer Grundstücksfläche und folglich unter 
10.000 m². Da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Bei der Schule" der Gemeinde Gutenzell-
Hürbel in einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, gilt die zulässige 
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Grundfläche von 10.000 m² für beide Bebauungspläne zusammen. Die tatsächliche gemein-
same zulässige Grundfläche beider Vorhaben liegt bei 6282 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab.  

 
7.2.5  Räumlich-strukturelles Konzept 

  Das räumlich-strukturelle Konzept zielt darauf ab, die vorhandene Bebauung zu ergänzen und ab-
zurunden. Dabei werden an den maßgeblichen Stellen Öffnungen und Verknüpfungen zur Land-
schaft hin vorgesehen. Des Weiteren soll durch Ausweisung von entsprechenden Verkehrsflächen 
ein Anknüpfen an zukünftige Plangebiete westlich des Geltungsbereichs ermöglicht werden. 

  Das Wohngebiet kennzeichnet sich durch eine lineare Erschließung in Nord-Süd-Richtung und er-
möglicht durch Auslässe nach Westen eine Weiterentwicklung des Gebietes. Im Norden stellt au-
ßerdem ein Fußweg eine Verbindung zur offenen Landschaft westlich des Bereiches her. Durch 
vorhandene Erschließungsstraßen in den bestehenden Wohngebieten kann das Plangebiet unter 
Einbeziehung der bereits bestehenden Infrastruktur an das örtliche Verkehrsnetz eingebunden wer-
den. Im Norden und Osten grenzt das Gebiet unmittelbar an die bestehende Wohnbebauung am 
bisherigen Ortsrand an und fügt sich hier hervorragend in das Siedlungsgefüge ein. Entsprechend 
der angrenzenden Bebauung und der ortstypischen Bauformen sind für das Plangebiet ausschließ-
lich Einzelhäuser festgesetzt. Im Süden des Bereiches wird straßenbegleitender ein mit Sträuchern 
zu bepflanzender Grünstreifen den neuen Ortsrand in die Landschaft einfügen. Am nördlichen Rand 
ist zudem eine großzügige Grünfläche zur Beseitigung von Niederschlagswasser vorgesehen. 

  Eine Hauptfirstrichtung wird nicht festgesetzt, da weder die angrenzende Siedlungsstruktur noch 
die Lage zur Landschaft hin dies erforderlich machen. Den Bauherren wird hierdurch mehr Flexibi-
lität bei der Verwirklichung zeitgemäßer Bauformen gegeben. Trotz der Herausarbeitung der 
Räume und Bezüge innerhalb des Bauquartiers ist die Anordnung der einzelnen Baukörper so weit 
wie möglich an dem natürlichen Geländeverlauf orientiert. Durch das gewählte Entwurfs-Prinzip 
kann das vorhandene Gelände weitestgehend belassen werden. Die Anzahl der einzelnen Richtun-
gen (Wegführung, Grundstücksgrenzen und Gebäuderichtungen) wird dabei gering gehalten, um 
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den formalen und städtebaulichen Zusammenhalt des Gebietes zu betonen. Auf diese Weise ent-
steht eine ruhige und geordnete Gesamtstruktur. 

  Auf die Umsetzbarkeit von alternativen Formen der Energiegewinnung wird geachtet. Eine exakte 
bzw. verbindliche Ausrichtung aller Gebäude in Ost-West-Richtung ist jedoch aus städtebaulichen 
Gründen nicht sinnvoll. Durch die erhöhte Wärmedämmfähigkeit der Bauteile (insbesondere von 
Glas) zeichnet sich ab, dass sich der Schwerpunkt der Energie-Einsparung bzw. Wärmegewinnung 
zu Heiz-Zwecken auf die Fassade der Gebäude verlagern wird (z.B. so genanntes "Passivhaus"). 
Die Effizienz von Sonnenkollektoren für die Brauchwassergewinnung ist von einer strengen Aus-
richtung des Gebäudes relativ unabhängig. Sie lässt sich zudem durch eine Einbeziehung von Ne-
bengebäuden oder Gebäude-Anbauten (z.B. Widerkehr) mit entsprechend steiler Dachneigung op-
timieren. 

 

7.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich "Waldenäcker II" ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes sowie der beiden 
Zonen Veränderungen wie folgt vorgenommen:  

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlent-
wicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situation und Grund-
stücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe aufzunehmen. Zudem sind die damit 
u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebie-
tes teilweise nur schwer lösbar. Die gleichzeitige Einschränkung der Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
Nr. 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) auf 
eine ausnahmsweise Zulässigkeit erklärt sich vor dem gleichen Hintergrund, und lässt auch hier 
eine auf den Einzelfall bezogene Prüfung zu.  

− Grundsätzlich ausgeschlossen werden fernmeldetechnische Hauptanlagen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. 
Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgegedanken Rechnung zu tragen. 
Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass durch das Er-
scheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das Wohngebiet entstehen 
könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohlbefinden beein-
trächtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische Beeinträchtigung ge-
geben wäre.  
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− Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um Be-
einträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem Naturraum in diesem 
Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht 
geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare Nutzungs-
konflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebauliche Gesamt-
situation sind die Gründe hierfür.  

− Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Elektro-Tankstellen als einzelne Ladesäulen im Sinne von Tank-
stellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben ausnahmsweise zulässig.Durch die einzelnen 
Ladesäulen ohne Verkaufsstelle wird der Schwerpunkt der Wohnnutzung nicht unterlaufen. Von 
einer von den einzelnen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle ausgehenden Störung ist nicht auszu-
gehen. Die Ladesäulen fügen sich durch Größe und Aussehen in die Umgebung ein und dienen 
lediglich dem Aufladen eines Elektro-Fahrzeugs. Dadurch, dass keine Verkaufsstelle zulässig ist 
sowie durch die entsprechend dem jeweiligen Fahrzeug benötigte Ladedauer, ist nicht von ei-
nem starken Zu- und Abgangsverkehr auszugehen. 

  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung beschränken sich auf das in der Baunut-
zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung der Grundflächenzahl für die Typen 1-3 ergibt einen großen Spielraum bei der 
Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -
anordnungen. Der festgesetzte Höchstwert von 0,35 im Typ 3 befindet sich im Rahmen der im 
§ 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für Wohngebiete. Die 
Werte orientieren sich insbesondere an der angrenzenden bestehenden Bebauung. Eine weitere 
Verdichtung in dieser Lage und an diesem Standort ist städtebaulich nicht angepasst. 

 − Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorliegen-
den geplanten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berück-
sichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, 
Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen un-
terirdische Anlagen. Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in 
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§ 19 BauNVO genannten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlent-
wicklungen führen, da dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wä-
ren. Die getroffene Regelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO eine Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den 
abweichenden Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende 
Überschreitungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen 
sind daher unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
nicht ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen 
Kommentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

 − Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße wird verzichtet. 

 − Die Festsetzung von First- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindlichen Rahmen zur 
Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik schließt 
Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar 
und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestaltung und relativ steiler Dach-
neigung werden durch die festgesetzte Firsthöhe in ihrer Gesamthöhe fixiert. Schmale Gebäude 
mit relativ flacher Dachneigung werden durch die festgesetzte Wandhöhe auf ein geeignetes 
Erscheinungsbild begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein städte-
baulich vertretbares Maß beschränkt.  Die Festsetzung der Firsthöhe unterstützt darüber hinaus 
die gestalterische Zielvorstellung von schlanken und "gerichteten" Baukörpern. Als Festset-
zungs-Alternative zu First- und Wandhöhen wäre auch die Festsetzung der Zahl der Vollge-
schoße möglich. Wegen der geringen Aussagekraft bezüglich der absoluten Höhe der Baukörper 
wurde auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse verzichtet.  

  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus (Typen 1-3) umgesetzt werden. Die Festset-
zung einer offenen Bauweise beschränkt die Längenentwicklung von Baukörpern auf max. 50 m. 
Für die bei den Typen 1-3 festgesetzte offene Bauweise sind keine weiteren Vorschriften getroffen. 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Die Anordnung der Flächen für 
Garagen ist auf die Erschließungs-Situation hin abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der je-
weiligen Grundstücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen. 

  Für die privaten Gärten wird die Zulässigkeit von baulichen Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen verbindlich geregelt. Auf der Grundlage der §§ 12, 14 und 23 BauNVO werden 
Vorgaben für die Zulässigkeit von nicht störenden, ortstypischen Anlagen getroffen. Dies trägt dazu 
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bei, Unklarheiten im Umgang mit Rechtsvorschriften bei der Bauherrschaft auszuräumen (Zuläs-
sigkeit und Genehmigungs- bzw. Verfahrensfreiheit). Die Ausweisung einer speziellen Fläche für 
Garagen ist nicht in jedem Fall erforderlich, da Garagen ebenso innerhalb der Baugrenzen errichtet 
werden können.  

Im Sinne der Nutzung von Sonnenenergie wird die Möglichkeit eingeräumt, Sonnenkollektoren 
oder entsprechende Anlagen der alternativen Energiegewinnung außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zu errichten. Auf Grund der getroffenen Einschränkungen werden Fehlentwick-
lungen ausgeschlossen.  

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen sowie des dörflichen Charakters des Orts-Teils wäre bei einer zu starken 
Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. In diesem Zusammenhang ist zu berück-
sichtigen, dass für den gesamten Orts-Teil infrastrukturelle Einrichtungen kaum vorliegen und nicht 
geplant sind.  

Die Grundstücke sind auf Grund der o.g. Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit Gebäuden, 
die eine hohe Wohnungsanzahl aufweisen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Erschließungs-
Situation. Die innerhalb des Gebietes und im Umfeld geplanten bzw. vorhandenen Frei- und Be-
gegnungsflächen sind auf eine Bebauung mit Einfamilienhäusern ausgelegt. Die vorgenommenen 
Einschränkungen der Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu 
starken Versiegelung der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zu-
fahrten). Die Festsetzung der maximalen Zahl der Wohnungen verhindert das Entstehen von über-
wiegend freizeitgenutzten Zweitwohnungen (Ferienwohnungen).  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen.  

 
7.2.7  Infrastruktur 

  Die Hauskontrollschächte sind von Bebauung freizuhalten. 

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich. 
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  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Orts-Teiles Hürbel zu Fuß erreichbar (Kindergar-
ten). 

 
7.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die "Brühlstraße" bzw. in die "Rosen-
straße" ausreichend an das Verkehrsnetz angebunden. Im weiteren Umkreis besteht außerdem eine 
Anbindung an die Landesstraße L 265 und damit an das überörtliche Verkehrsnetz. 

  Die Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist durch die Bushaltestelle im 
Bereich "Hürbel Mitte" mit der Linien 252 gegeben.  

  Die innere Erschließung des Baugebietes erfolgt über Wege und Flächen, die die geplante Wohn-
umfeldqualität unterstützen und das die vorhandene topografische Situation berücksichtigt.  

Der an den maßgeblichen Stellen vorgesehene Regelquerschnitt von 5,50 m ist für einen Begeg-
nungsfall von einem Lkw und einem Pkw bei verlangsamter Geschwindigkeit ausgelegt. 

  Das erwartete begrenzte Verkehrsaufkommen macht die Festsetzung eines verkehrsberuhigten Be-
reiches nicht erforderlich. Entsprechende Maßnahmen können von der Gemeinde dennoch zukünftig 
umgesetzt werden. 

  Die Festsetzung von Höhenpunkten im Bereich der geplanten Erschließungs-Straßen ist nicht er-
forderlich.  

  Die im Bereich der Erschließungs-Straßen vorgesehenen Versickerungsanlagen für Niederschlags-
wasser sind so angeordnet und bemessen, dass sie für die jeweiligen Grundstückszufahrten zu kei-
ner wesentlichen Beeinträchtigung führen. Bei der Planung der einzelnen Wohnbauprojekte muss 
jedoch frühzeitig berücksichtigt werden, dass eine Überfahrbarkeit der Flächen ausgeschlossen ist. 

 
7.2.9  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 

 
7.2.10  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  
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  Das anfallende Schmutzwasser wird der Sammelkläranlage des Abwasserzweckverbands "Mittleres 
Rottumtal" zugeführt. Die Anlage ist ausreichend dimensioniert. 

  Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser wird in Retentionszisternen gesammelt und ge-
drosselt an die öffentliche Regenwasserkanalisation eingeleitet. Der Drosselüberlauf der privaten 
Retentionszisternen sowie das auf den öffentlichen Flächen anfallende Niederschlagswasser wer-
den über ein Retentionsbecken gedrosselt und vorgereinigt einem verdolten Bach zur "Rottum" 
zugeleitet. Die Versiegelung der Freiflächen wird durch eine entsprechende Festsetzung über die 
Oberflächen-Beschaffenheit minimiert. 

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet. 

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen. 

 
 
 
 
 
7.2.11  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 

 
7.2.12  Gebäudetypen 

  Durch die verschiedenen Gebäudetypen wird eine Anpassung bezüglich der einzelnen Kenngrößen 
(z.B. Grundfläche und Höhe) an die jeweilige städtebauliche Situation wie folgt erreicht: 

 − Typ 1 sieht eine Bebauung mit Einzelhäusern vor. Die niedrig gewählte Grundflächenzahl von 
0,25 soll auf den verhältnismäßig großen Grundstücken im Vergleich zum übrigen Planungs-
gebiet die städtebaulichen Relationen bewahren. Pro Einzelhaus sind bis zu zwei Wohnungen 
möglich. 

 − Für Typ 2 ist der am häufigsten vorkommende Gebäudetyp im Plangebiet. Er sieht eine Bebau-
ung mit Einzelhäusern und bis zu zwei Wohnungen je Einzelhaus vorgesehen.  

 − Typ 3 ist im nördlichen Teilbereich auf einigen Grundstücken entlang der Erschließungsstraße 
vorgesehen. Er ermöglicht eine Bebauung mit Einzelhäusern und bis zu zwei Wohnungen je 
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Einzelhaus. Die Grundflächenzahl wurde entsprechend der kleineren Grundstücksgrößen ange-
passt. 
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8  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB 

8.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Waldenäcker II" im beschleunigten Verfah-
ren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
8.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Waldenäcker II" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

8.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am südwestlichen Siedlungsrand des Ortsteiles Hürbel der Gemeinde Guten-
zell-Hürbel. Es grenzt im Osten an bestehende Wohnbebauung. Im Norden wird das Gebiet durch 
die "Brühlstraße" begrenzt, die etwa auf der Hälfte der Seitenlänge des Plangebietes von Asphalt 
in einen Feldweg übergeht. Nördlich der angrenzenden Straße befindet sich ebenfalls bestehende 
Wohnbebauung. Westlich und südlich des überplanten Bereiches schließt die freie Landschaft an. 
Diese Flächen werden wie auch das Plangebiet selbst landwirtschaftlich genutzt (Grünland bzw. 
Acker). 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine Acker-
fläche in Ortsrandlage. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor. Artenschutzrechtlich relevante 
Arten sind im Plangebiet nicht nachgewiesen und auch nicht zu erwarten, da der Acker von Bebau-
ung bzw. landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen umgeben und nutzungsbedingt in Bezug 
auf die Flora eher artenarm ist (regelmäßiger Umbruch und Einsaat von Ackerpflanzen). Auf der 
Fläche westlich des Plangebietes befinden sich einige vereinzelte Gehölze sowie eine kleine Lager-
halle.  
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Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen, wurde 
das Gebiet im Juli 2018 und April 2019 durch einen Biologen begangen (siehe artenschutzrecht-
licher Kurzbericht des Büros Sieber vom 03.04.2019). Dabei konnte ein Vorkommen von Gehölz- 
und Gebäudebrütern ausgeschlossen werden. Auch Feldlerchen wurden im Plangebiet und der nä-
heren Umgebung nicht nachgewiesen. 

Etwa 80 m nördlich des Plangebietes verläuft entlang der "Zillishauser Straße" ein Kernraum des 
Biotopverbundes mittlerer Standorte. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Die nächsten gem. § 30 BNatSchG 
bzw. § 33 NatSchG BW kartierten Biotope liegen etwa 240 m nordwestlich des Plangebietes ("Feld-
gehölz u. Baumhecken westlich Hürbel", Biotop-Nr. 1-7825-426-0313, "Feldgehölze NW und W 
Hürbel", Biotop-Nr. 2-7825-426-2058). Ein weiteres Biotop befindet sich 380 m östlich der über-
planten Fläche ("Hecke und Feldgehölz südlich Hürbel", Biotop-Nr. 1-7825-426-0318). Weitere 
Schutzgebiete oder Biotope liegen nicht in räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
zur geologischen Einheit der Oberen Süßwassermolasse und liegt im Naturraum "Holzstöcke" in-
nerhalb der "Donau-Iller-Lech-Platte". Es handelt sich um eine durch Eiszeiten geprägte Terrassen-
landschaft. Als Leitböden kommen im Plangebiet Parabraunerde aus Molassesanden und umgela-
gertem Lösslehm sowie Pseudogley-Parabraunerde vor. Es herrschen Bodengesellschaften mit 
schwach sauren Böden vor. Gemäß dem Informationsdienst des Landesamtes für Geologie, Roh-
stoffe & Bergbau werden die natürliche Bodenfruchtbarkeit und die Funktion der Böden im Gel-
tungsbereich als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf mit mittel bis hoch (2.5) bewertet. Die Be-
wertung für die Funktion der Böden als Filter und Puffer für Schadstoffe liegt im geringen bis 
mittleren Bereich (1.5). Das Plangebiet wird derzeit noch als Acker genutzt und ist vollständig 
unversiegelt, aber deutlich anthropogen überprägt (in geringem Umfang Verdichtung durch Befah-
rung mit Mähfahrzeugen; zudem Eintrag von Dünger und evtl. Pflanzenschutzmitteln; Bodenum-
bruch). Auf Grund der derzeitigen Ackernutzung können die vorkommenden Böden ihre Funktion 
als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestge-
hend unbeeinträchtigt erfüllen. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden Böden für Nieder-
schlagswasser liegen noch keine genauen Informationen vor. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Südöstlich 
des Plangebietes liegt auf dem Flurstück 201/12 ein Retentionsbecken für das östlich angrenzende 
Wohngebiet. Da das Plangebiet nach Norden hin stark abfällt, ist mit oberflächlich abfließendem 
Niederschlagswasser insbesondere bei Starkregenereignissen zu rechnen. Abwässer fallen derzeit 
im Plangebiet nicht an. Das Niederschlagswasser versickert derzeit breitflächig über die belebte 
Bodenzone. 
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Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Auf Grund der Erfahrungen im Rahmen 
von räumlich nahegelegenen Bauvorhaben in jüngerer Zeit ist nicht mit oberflächennah anstehen-
dem Grundwasser zu rechnen. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine Ackerfläche in Ortsrandlage, auf der 
sich in gewissem Umfang Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor. Da die 
umliegende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilienwohnhäuser mit Gärten), und sich 
im Süden, Westen und Norden weitere Freiflächen anschließen, kommt der Fläche keine besondere 
kleinklimatische Bedeutung zu. Größere Gewerbegebiete oder Verkehrswege, die zu einer relevan-
ten Schadstoffanreicherung in der Luft führen könnten, liegen nicht in räumlicher Nähe zum Plan-
gebiet. Insgesamt ist wegen der Lage im ländlichen Raum von einer nur gering vorbelasteten Luft-
qualität auszugehen. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
zur dünn besiedelten Terrassenlandschaft der "Holzstöcke". Beim Plangebiet handelt es sich um 
eine landwirtschaftlich genutzte Fläche in südwestlicher Ortsrandrandlage des Ortsteiles Hürbel der 
Gemeinde Gutenzell-Hürbel. Die Fläche weist ein Gefälle Richtung Norden auf und ist auf Grund 
der intensiven, einseitigen Nutzungen strukturarm. Nördlich und südlich des Plangebietes führen 
zwei Feldwege zum westlich gelegenen Waldstück "Walden". Weitere Wanderwege führen am Ge-
biet nicht vorbei, sodass der Fläche keine besondere Bedeutung für die Erholung zukommt. Im 
Norden und Osten schließt der überplante Bereich an bestehende Wohnbebauung an. Das Plange-
biet ist von den angrenzenden Straßen sowie von der freien Landschaft im Westen her gut einsehbar 
und auf Grund der Ortsrandlage für das Ortsbild von gewisser Bedeutung. 

  
8.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die 
damit einhergehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Ackers vorkommenden 
Tiere und Pflanzen verloren. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit der Zerschneidung 
von Lebensräumen zu rechnen. Durch die Errichtung der Baukörper geht die konventionell genutzte 
Ackerfläche als möglicher Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren. Gehölze sind von der Pla-
nung nicht betroffen. Da es sich im Bestand um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig hoch-
wertige Fläche mit deutlichen Störeinflüssen durch die umliegenden Straßen und Gebäude handelt, 
ist der Eingriff für das Schutzgut als gering einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Auf Grund der Entfernung zu den 
o.g. Biotopen und der dazwischen liegenden Bebauung sind keine funktionalen Beziehungen zum 
Vorhaben anzunehmen. Die Biotope sind daher von der Planung nicht betroffen. 
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  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten 
Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen 
und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nieder-
schlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Von der Planung ist eine 
landwirtschaftliche Ertragsfläche betroffen und geht vollständig verloren. Die Größe der voraus-
sichtlich versiegelten Flächen ist insgesamt vergleichsweise gering, da es sich lediglich um 14 Bau-
grundstücke mit einer GRZ von 0,25-0,35 handelt. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich auch die Grundwasserneubildungsrate. Spür-
bare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind jedoch auf Grund der geringen Flächen-
größe nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen der Versiegelung durch die Festsetzung 
zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend minimiert. 

Die Entwässerung im Baugebiet erfolgt im Trennsystem. Laut dem Entwässerungskonzept der Fass-
nacht Ingenieure GmbH (Fassung vom 09.11.2018) soll das auf den Grundstücken anfallende 
Niederschlagswasser in privaten Retentionszisternen gesammelt werden. Deren Drosselüberlauf so-
wie das auf den öffentlichen Flächen anfallende Niederschlagswasser werden über die öffentliche 
Regenwasserkanalisation dem geplanten Retentionsbecken im Nordwesten des Plangebietes zuge-
führt. Von dort wird das Wasser gedrosselt in einen verdolten Bach zur Rottum eingeleitet. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Ackerfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden 
und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Auf Grund des eingeschränkten Umfangs der 
zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu erwar-
ten. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die in Ortsrand-
lage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige 
Beeinträchtigung. Der südwestliche Ortsrand wird ein Stück weiter in die freie Landschaft hinaus 
verlagert. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an 
der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Ackerfläche und daran an-
grenzende Grünflächen). Die getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt bleiben und 
sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 
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8.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Im südlichen Plangebiet wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die der Ortsrandeingrünung 
dient und eine auflockernde Grünzone zwischen der vorhandenen Straße der geplanten Bebauung 
schafft. 

  Im nordwestlichen Teil des Plangebietes wird zur Eingrünung und zur Anlage des Retentionsbeckens 
eine öffentliche Grünfläche festgesetzt und mit Teilpflanzungen versehen. 

  Durch die Festsetzung, dass pro 600 m² angefangener privater Grundstücksfläche mindestens 
1 Laubbaum zu pflanzen ist, wird eine ausreichende Durchgrünung des Baugebietes gewährleistet. 
Zudem verbessert sich hierdurch der Lebensraumwert der Flächen für siedlungstypische Tierarten. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden ausschließlich Laubgehölze aus der Pflanzliste im Übergangsbereich zur 
freien Landschaft sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, zugelassen. 

  Um für eine Ortsrandeingrünung zu sorgen, sollen auf den privaten Grundstücken im Übergang zur 
freien Landschaft Hecken aus heimischen Gehölzen entwickelt werden. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 
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  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Um die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen zu erhalten, sind als Einfriedungen ledig-
lich Zäune aus Drahtgeflecht, Drahtgitter bis zu einer max. Höhe von 0,90 m über dem endgültigen 
Gelände, sowie Hecken, jedoch keine Mauern zulässig. 
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9  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

9.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper beschränken sich auf das Sattel-, Pult- und Walmdach. 
Diese Dachformen entsprechen den Vorstellungen moderner Baukörper und sind bereits an anderer 
Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. Es erfolgt eine Klarstellung zu den unterschiedlichen Ausprä-
gungen dieser Dachformen. Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, die eine auf den 
Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die untergeordneten Bau-
teile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude. Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden 
nicht von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu 
den Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.  

  Die Vorschriften zur Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern sollen grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flach- und Pultdächern ermöglichen. 
Gleichzeitig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden wer-
den. Die getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufstände-
rungswinkels der Solarmodule im äußeren Dachbereich von Pult- und Flachdächern. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist.  

Ab einer Dachneigung von 25° sind Dachaufbauten zulässig. Für Dachneigungen unter 25° sind 
Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel nicht erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Obwohl die Re-
gelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon 
ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen für das Ortsbild nicht zu erwarten sind.  

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorgaben 
zur Wand- und Firsthöhe ausreichend.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum  



 Gemeinde Gutenzell-Hürbel    Bebauungsplan "Waldenäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 Textteil mit 60 Seiten, Fassung vom 21.06.2021 

Seite 51 

Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu 
einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß 
besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 

  
9.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

  Die Einschränkung von Geländeveränderungen dient dazu, eine homogene und zusammenhängend 
gestaltete Situation entstehen zu lassen. Der Charakter des ursprünglichen Geländes soll dabei 
ablesbar bleiben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass geringe Geländeveränderungen erfor-
derlich sein werden, um ein Einfügen der Gebäude in die jeweilige Geländesituation und die Lage 
der Erschließungsflächen vor Ort zu ermöglichen. Insbesondere zu berücksichtigen ist auch der An-
schluss an die Nachbargrundstücke. 

  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen-
den Elementen erforderlich. Einfriedungen sind deshalb in einer möglichst durchlässigen Bauweise 
auszuführen. Gleiches gilt auch für Stützmauern. Die hierbei zu berücksichtigende optische Gliede-
rung lockert das Gesamterscheinungsbild der Stützkonstruktionen auf. Eine Gliederung ist auch 
definiert als eine Aufteilung eines Ganzen in mehrere strukturelle Bereiche, die im gesamten eine 
Einheit bilden. Im Falle der Stützkonstruktionen soll diese Aufteilung optisch erfolgen – demnach 
beispielsweise in Beschaffenheit, Materialauswahl und Farbgestaltung. 

  
  Sonstige Regelungen 

9.2.1  Abstandsflächen 

  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO 
zu Grunde gelegt. Dies ist sinnvoll, da die unterschiedlichen Ausrichtungen der Grundstücke und 
Gebäude zu nicht vorhersehbaren Entwicklungen bezüglich des Grundstückszuschnittes und privat-
rechtlicher Regelungen führen. 

  

9.2.2  Stellplätze und Garagen 

  Die Vorschriften zur Anzahl der Stellplätze sind als Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften und als 
eine auf die individuelle Bedarfs-Situation zugeschnittene Regelung erforderlich. Sie sind der ört-
lichen Stellplatzsatzung entnommen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass weder die einzel-
nen Grundstücke noch die angrenzenden Verkehrsflächen durch ruhenden Verkehr Zweck entfrem-
det werden. Bei den überplanten Bereichen ist zu erwarten, dass auf Grund der Bevölkerungs-
Struktur ein überdurchschnittlicher Stellplatzbedarf gegeben sein wird. Dieser kann innerhalb der 
geplanten Erschließungsanlage nicht gedeckt werden, da der Planungsbereich nur beschränkte Re-
gelquerschnitte wirtschaftlich erscheinen lässt. 
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10  Begründung – Sonstiges  
  

  Umsetzung der Planung 

10.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

  Die Gemeinde ist im Besitz der Flächen im Plangebiet. 

 
10.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind ge-
eignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen, sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
  Erschließungsrelevante Daten 

10.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 1,14 ha 

  Flächenanteile: yyq  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,89  78,1 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen  0,15  13,1 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,10  8,8 %  

 

  Verhältnis von Erschließungsfläche zur Nettobaufläche (innerhalb des Baugebietes): 16,9 %  

  Voraussichtliche Maximal-Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 28  
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  Voraussichtliche Nettowohnungsdichte pro ha: 24,6   

  Voraussichtliche Anzahl der unterzubringenden Einwohner im Wohngebiet (Haushaltsziffer 2,5): 
70  

 

10.2.2  Erschließung  

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Trenn-System des Abwasserzweckverbandes Mittleres 
Rottumtal 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: Frischwassernetz der Gemeinde Gutenzell-Hürbel 

  Die Löschwasserversorgung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Gutenzell-Hürbel 
durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in Verbindung mit einer ausrei-
chenden Anzahl von Hydranten.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Gebrüder Miller Schwendi 

  Müllentsorgung durch: Abfallwirtschaftsbetrieb des Landratsamtes Biberach 

  Die Gemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage nach 
BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge).  

 
  Zusätzliche Informationen 

10.3.1  Planänderungen 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 12.09.2019) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse 
im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungs-
protokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 14.10.2019 enthalten): 

 − Ergänzung der Rechtsgrundlagen um das Wasserhaushaltsgesetz und das Wasserge-
setz für Baden-Württemberg 

− Aufnahme eines Hinweises zur Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen 

− Redaktionelle Änderung der Kartenausschnitte des Flächennutzungsplanes sowie des 
Regionalplanes der Region Donau-Iller 

− Änderung des Hinweises zum Brandschutz 
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− Ergänzung Hinweis zu verwendeten Höhensystem DHHN2016 

− Ergänzung Hinweis zu Regenwasserzisternen  

− Ergänzung Hinweis zu Erdwärmesonden 

− Ergänzung Hinweis zu Geotechnik 

 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 15.10.2020) in der die Überlegungen und Abwägun-
gen der Verwaltung Berücksichtigung fanden zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen aus-
gearbeitet. 

 − Aufnahme der Dachform "Flachdach" sowie entsprechende Angaben zur Höhenermitt-
lung 

− Anpassung der Grundstückgrößen und Verminderung der Grundstücksanzahl  

− Anpassung der Ausgestaltung der Stützkonstruktionen  

− Konkretisierung des Begriffs „optische Gliederung“ in der Festsetzung Einfriedungen 
und Stützkonstruktionen in den Baugebieten sowie entsprechende Ergänzung in der 
Begründung 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 21.06.2021) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im 
Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung iden-
tisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungspro-
tokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates vom 02.08.2021 enthalten): 

 − Überarbeitung der Verweise auf die Rechtsgrundlagen 

− Herausnahme der Arten Zitterpappel, Grauerle, Eberesche und Weißdorn aus der 
Pflanzliste 

− Ergänzung eines Hinweises zur Begrünung privater Grundstücke 

− Änderungen und Ergänzungen der Begründung zum Themenkomplex "Bedarf" 

− Ergänzung eines Hinweises zum Vogelschutz 

− Anpassung des Hinweises zum Bodenschutz 

− Änderungen und Ergänzungen in der Begründung 
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11   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem  
Landesentwicklungsplan 
Baden-Württemberg 
2002, Karte zu 2.1.1 
"Raumkategorien"; Dar-
stellung als "ländlicher 
Raum im engeren Sinne" 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan der Region Do-
nau-Iller 1987, 1. Teil-
fortschreibung des Regio-
nalplans 2000, Karte 1 
"Raumstruktur" 

 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan, festgestellt am 
20.11.2018. Darstellung 
als Wohnbaufläche in 
Planung 
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12   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Norden Rich-
tung Süd-Westen über 
das Plangebiet. 

Blick von Westen auf die 
im Osten an das Plange-
biet angrenzende Wohn-
bebauung entlang der 
"Rosenstraße". Erkennbar 
ist außerdem das Gefälle 
zwischen Norden und Sü-
den 

Blick auf den Ortsteil 
"Hürbel", der im Osten an 
das Plangebiet an-
schließt. 
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Blick vom Plangebiet 
Richtung Westen in die 
unbebaute Landschaft. 

Über die nördlich des 
Plangebietes verlaufende 
"Brühlstraße" erfolgt die 
Erschließung des Gebie-
tes. 
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13   Verfahrensvermerke 
  

  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung 23.07.2018. Der Beschluss wurde 
am 03.08.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Gutenzell-Hürbel, den …………. ………………………… 
  (Bürgermeisterin Wieland)  

 
  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 
gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13 a BauGB 
Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung zu unterrichten. 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 20.05.2019 bis 21.06.2019 (Billigungsbeschluss 
vom 15.04.2019; Entwurfsfassung vom 15.04.2019; Bekanntmachung am 10.05.2019) sowie 
in der Zeit vom 09.11.2020 bis 09.12.2020 (Billigungsbeschluss vom 19.10.2020; Entwurfsfas-
sung vom 15.10.2020; Bekanntmachung am 30.10.2020) statt. 

 
 Gutenzell-Hürbel, den …………. ……………………… 
  (Bürgermeisterin Wieland)  

 

  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
31.07.2018 sowie im Rahmen einer schriftlichen frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben 
vom 06.07.2018 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB).  

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 06.05.2019 (Entwurfsfassung vom 
15.04.2019; Billigungsbeschluss vom 15.04.2019) sowie mit Schreiben vom 30.10.2020 (Ent-
wurfsfassung vom 15.10.2020; Billigungsbeschluss vom 19.10.2020) zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufgefordert. 

 
 Gutenzell-Hürbel, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeisterin Wieland)  

 

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021
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  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung 02.08.2021 über die Entwurfsfassung 
vom 21.06.2021 

 
 Gutenzell-Hürbel, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeisterin Wieland)  

 

  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Waldenäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu in der jeweiligen Fassung vom 21.06.2021 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 
02.08.2021 zu Grunde lagen und dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Gutenzell-Hürbel, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeisterin Wieland)  

 

  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Waldenäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Er wird mit 
Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 

 
 Gutenzell-Hürbel, den …………. …………………………… 
  (Bürgermeisterin Wieland)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021
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